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Anl. 8 SpBV 2015 ANHANG VIII
 SpBV 2015 - Sportbooteverordnung 2015

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

ERGÄNZENDES VERFAHREN BEI ANWENDUNG VON MODUL C (KONFORMITÄT MIT DER BAUART AUF DER GRUNDLAGE

EINER INTERNEN FERTIGUNGSKONTROLLE)

In den in § 24 Abs. 5 genannten Fällen ist, wenn das Qualitätsniveau als unzureichend beurteilt wird, das folgende

Verfahren anzuwenden:

Ein Motor wird der Serie entnommen und der in Anhang I Teil B beschriebenen Prüfung unterzogen. Die Prüfmotoren

wurden den Angaben des Herstellers entsprechend ganz oder teilweise eingefahren. Überschreiten die speziCschen

Abgasemissionen des der Serie entnommenen Motors die Grenzwerte nach Anhang I Teil B, so kann der Hersteller

verlangen, dass an einer Stichprobe von Motoren, die aus der Serie entnommen werden und unter denen sich auch

der zuerst entnommene Motor beCndet, Messungen vorgenommen werden. Zur Sicherstellung der Konformität der

Motorenstichprobe mit den Anforderungen dieser Verordnung, ist das in Anhang VII beschriebene statistische

Verfahren anzuwenden.
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